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Wahlwerbung an Straßen im Rahmen der Europa- und Kommunalwahl am 25.Mai2014

Sehr geehr,te Damen und Herren,

im Hinblick auf die einsetzende Wahlwerbung für die Europa-und Kommunalwahl am 25. Mai

2014 bitten wir sie, im Rahmen lhrer Zuständigkeit, die politischen Parteien und Gruppierungen

bei der Aufstellung von Wahlwerbung an öffäntlichen Straßen auf nachfolgende Grundsätze

hinzuweisen:

1. An Verkehrszeichen dürfen grundsätzlich keine Wahlplakate angebracht werden'

2. Wahlwerbung darf nicht über oder in erheblicher Höhe neben dem Verkehrsraum

angebracht werden, wie z. B. an den Außenseiten der Geländer von Brücken, die

über Straßen führen.
3. Wahlwerbung darf nicht so aufgestellt werden, dass dadurch Verkehrszeichen

verdeckt oder die notwendigen Sichtfelde(, z' B' an Fußgängeräberuegen,

fnotlnpunkien, Haltesichtrieiten in engen Kurven, etc. beeinträchtigt werden.

4. Da die Innenflächen von Kreisverkehrsplätzen (lryP) generell nicht dazu geeignet

sind, als Standorte für Plakatwerbung bei den Wahlen zu dienen, und die Vielzahl

der Plakate in einem KVP zu Sichtbehinderungen, Ablenkungen und damit zur

Verkehrsgefährdungen führen kann, sollten diese dort grundsätzlich nicht ange-

bracht oder aufgestellt werden'
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